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 Einleitung 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2030 den Anteil des 
Stromverbrauches aus Ökostrom auf dann 65 % zu erhöhen. Nach Angaben des 
Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) aus dem September 2019 ist 
hierfür u. a. ein Anstieg des Anteils an Wind-Onshore auf jährlich 4.700 MW 
erforderlich. Dieser nötige jährliche Zuwachs an Wind-Onshore ist gewaltig, da 
derzeit ca. 11.000 MW Wind-Onshore im Genehmigungsstau stecken. 

Im Vergleich zu diesen erforderlichen Wachstumsraten sind 2.100 MW in 2018 und 
514 MW in 2019 erschreckend gering. Schuld für diese Diskrepanz ist die derzeitige 
Steigerung der Genehmigungsdauer nach dem BImSchG von 1 Jahr auf nun 3 
Jahren. 

Das Aufstellen von jährlich 4.700 MW entspricht gut 1.175 Windenergieanlagen 
(WEA) (Ø 4,0 MW/Anlage). Diese Zahl stellt die WEA-Industrie wie auch die 
Schwergutbranche, die für den Transport und das Aufstellen unverzichtbar ist, vor 
immens große Herausforderungen. 

 

1.1 Anforderungen an WEA-Industrie durch das EEG 

Das Gesetz für den Ausbau erneuerbare Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – 
EEG 2017) stellt die WEA-Industrie vor sehr große Herausforderungen durch: 

- Vergabeverfahren Windpark / Abhängigkeit von genehmigungsfähiger Strecke 
- Reduzierung Förderung / KW 
- Produktion günstigeren Stroms  
- Zuwachs bei den Anlagengrößen (Nabenhöhe, Rotorblattlänge) verbunden mit 

steigendem Aufwand für Transport und Aufstellung 

Durch den Größenzuwachs bei den Anlagen kommt eine weitere Herausforderung an 
die WEA-Industrie hinzu: die Logistik. Wie können Anlagenteile in diesen 
Größenordnungen auf den verschiedenen Verkehrsträgern von den 
Produktionsstätten / Seehäfen zu den Windparks verbracht werden? 
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 Zeitschiene von Ausweisung Vorranggebiet bis 
Fertigstellung Windpark 

 

Der zeitliche Ablauf von der Ausweisung eines Vorranggebietes bis zur 
Inbetriebnahme ist in Abb. 1 dargestellt: 

 

 

Abb. 1: zeitlicher Ablauf von Genehmigung bis Inbetriebnahme einer WEA 

 

Nach der Ausweisung des Gebietes für einen Windpark vergehen nach der Vergabe 
durch den Parkbetreiber an einen WEA-Hersteller bis zum Antrag gemäß BImSchG 
ca. 3 Monate. Innerhalb dieser Zeit ist es zwingend erforderlich, Transportstrecken 
von den Produktionsstätten / Seehäfen zum Windpark herauszufinden und auf 
Machbarkeit zu prüfen. Bestenfalls sind die Strecken (Hauptrelation sowie die letzte 
Meile vom übergeordneten Straßennetz zum Windpark) Bestandteil des 
Genehmigungsantrages. 

Der anschließende Zeitraum bis zum Baubeginn des Windparks kann im günstigsten 
Fall 26 Wochen betragen. Innerhalb dieser Zeit muss durch Kommunikation mit den 
betroffenen Behörden sichergestellt werden, dass die Strecken erhalten bleiben um 
Verzögerungen im anschließenden Genehmigungsverfahren für die Großraum- und 
Schwertransporte zu vermeiden. Dies würde in direkter Folge zu Verzögerungen bei 
Bau und Fertigstellung des Windparks führen.  
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 Verkehrsinfrastruktur 

3.1 Straße 

Auch wenn man alle Verkehrsträger objektiv und neutral beurteilt, kommt der Straße 
nach wie vor die größte Bedeutung zu. Sei es im Vorlauf zu einem alternativen 
Verkehrsträger oder sei es im äußerst wichtigen Nachlauf von einer Umschlagstelle 
zum endgültigen Ziel, dem WEA-Aufstellplatz respektive dem WEA-Park. 

Gerade der Transport von der Autobahn über die so genannte „letzte Meile“1 zum 
WEA-Standort stellt erhöhte Ansprüche an den Fahrtweg im Hinblick auf 
Straßenführung und Tragfähigkeit. Wesentliche Kriterien sind dabei die 
Gesamtmasse, die Achslasten, aber insbesondere auch die Abmessungen der WEA-
Transporte. 

Betrachtet man die Verbindungen zweier Autobahnen, die Auf- und Abfahrten, ist 
festzustellen, dass insbesondere beim Transport von Rotorblättern mit Längen von 
80 m oder mehr von Fahrzeuggesamtlängen von 90 m bis zu knapp 100 m (Stand: 
2021) gesprochen werden muss. Diese Längen führen zu erheblichen, teilweise 
vollkommen neuen Anforderungen, die nur mit erheblichen Aufwendungen 
umgesetzt werden können. 

Ähnlich verhält es sich im nachgeordneten Netz, der „letzten Meile“. Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, dass die Infrastruktur für den Transport durchgängig 
durchlässig ist. Vielmehr sind immer wieder teilweise aufwendige Vorarbeiten zur 
Anpassung des Streckenverlaufs vorzunehmen. Auch zukünftige Baumaßnahmen, 
wie etwa ein Kreisverkehr, müssen bei der Streckenfindung mit eingebunden werden.  

Die Auswahl der Transporttechnik liegt zwar im Ermessen der 
Transportunternehmen, doch unabhängig von der Auswahl, ist der Platzbedarf dieser 
Fahrzeugkombinationen immer entsprechend groß. In der Gesamtheit führt dies zu 
einer vertieften und umfassenden Vorarbeit durch alle Beteiligten, bis hin zur 
Einbindung der betroffenen Anwohner. 

 

3.1.1 Parkplatzsituation im Zuge der Autobahn 

Den wohl größten „Flaschenhals“ im Zusammenhang mit dem Transport der WEA-
Anlagenteile stellt die Suche nach Parkmöglichkeiten entlang der genehmigten 
Fahrtstrecke und deren Sicherung dar. Vor dem Hintergrund, dass entlang der 
Autobahnen mehrere zehntausend Parkplätze für den Güterkraftverkehr fehlen, sind 
die Anforderungen bei Großraum- und Schwertransporten an die Dimensionierung 
der Parkflächen exponentiell höher, als für „normale“ Lastkraftwagen. 

Die BSK hält für ihre Mitglieder eine Liste der so genannten „GST2-Streifen“, 
besonders für Großraum- und Schwertransporte ausgewiesene Parkflächen, auf den 

                                            

1 „letzte Meile“: das letzte Stück der Strecke von der Autobahn bis zum Aufstellungsort einer WEA-
Anlage / eines Windparks. Der letzten Meile kommt eine große Bedeutung zu, da sich Transporte 
stauen können (Frage der Umsetzung von Konvois in Abhängigkeit von den Platzverhältnissen im 
Baufeld), aber auch besondere Maßnahmen und Absprachen erfolgen müssen. 
2 GST: Großraum- und Schwertransport 
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Tank- und Rastanlagen (TuR-Anlagen) vor. Doch selbst wenn die GST-Streifen 
verfügbar und nicht fälschlicherweise durch den „normalen“ Güterkraftverkehr belegt 
sind, reichen diese ausgewiesenen Plätze nicht aus (https://bsk-
ffm.de/fileadmin/inhalte/files/bibliothek/2020-01-08_GST-Streifen_DL.pdf). 

Die Parkplatzsituation stellt die Unternehmen bei Rotorblatttransporten mit 
Gesamtlängen zwischen 90 und 100 m vor allergrößte Schwierigkeiten. Diese 
erwachsen aus der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, wie auch aus den 
vorgegebenen Fahrzeitbeschränkungen aus dem Genehmigungsverfahren. 
Erfahrungsgemäß tendieren die Straßenverkehrsbehörden dazu, diese Transporte 
auf die Fahrzeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr zu beschränken. Es ist dann 
nahezu unmöglich, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr freie Parkflächen 
zu finden, da zu dieser Zeit die Kapazitäten noch vom normalen Güterkraftverkehr 
belegt sind. Parallel ist  auch der „normale“ Großraum- und Schwertransport (GST) in 
diesen Zeiten unterwegs und steht vor den gleichen Schwierigkeiten. Eine alternative 
Fahrtzeit für den Großraum- und Schwertransport, gegebenenfalls Tagfahrt für 
Sonntag, wäre wünschenswert.  

Neben den TuR-Anlagen gibt es entlang den Autobahnen noch „einfache“ 
Parkplätze, die u. U. für die WEA-Transporte nutzbar sind. Aber auch hier gilt, dass 
man mit dem „normalen“ Güterkraftverkehr wie auch mit den „normalen“ Großraum- 
und Schwertransporten konkurriert.  

Die Anfahrten der Parkplätze müssen genauestens getaktet und zuvor für den WEA-
Transport abgesperrt/reserviert werden. „Einfache Parkplätze“ haben in der Regel 
nur eine Länge von 100 bis 140 m, dies bedeutet lediglich Platz für ein einziges 
Transportfahrzeug pro Parkplatz.  

 

3.1.2 Autohöfe als Alternative? 

Neben den Parkplätzen entlang der Autobahn gibt es noch die Autohöfe, die ein 
Stück abseits der Autobahn angesiedelt sind. Im Gegensatz zu den Parkplätzen 
entlang der genehmigten Autobahnabschnitten, die noch zum genehmigten Fahrtweg 
gehören, sieht es bei den Autohöfen anders aus. Diese liegen nicht nur abseits der 
Autobahn, sondern damit auch abseits des genehmigten Fahrtweges. Infolgedessen 
müssten spezielle Fahrtwegerweiterungen beantragt werden, um die Autohöfe in den 
Fahrtweg zu integrieren. 

Allerdings fällt das Gros der Autohöfe und ihre Anbindung als Alternative aus, da die 
schieren Abmessungen der WEA-Transporte entweder die Erreichbarkeit verhindern 
oder aber der Aufwand, diese Transportvorgänge abzusichern, die Machbarkeit 
nahezu pulverisiert. 

 

3.2 Wasserstraße 

Auf „langen“ Transportstrecken kommt der Wasserstraße eine sehr große Bedeutung 
zu. Zumindest dann, wenn Zulauf und/oder Ablauf von den Umschlagsplätzen vom 
Straßennetz und/oder zum Straßennetz sichergestellt werden können. Auch wenn 
die Wasserstraße nicht vollkommen barrierefrei ist (Schleusen, Hoch- oder 

https://bsk-ffm.de/fileadmin/inhalte/files/bibliothek/2020-01-08_GST-Streifen_DL.pdf
https://bsk-ffm.de/fileadmin/inhalte/files/bibliothek/2020-01-08_GST-Streifen_DL.pdf
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Niedrigwasser), so hemmen weder Baustellen noch abgelastete Bauwerke oder 
andere Querschnittsbeschränkungen den Transportweg. 

Das Gros der WEA-Teile stellt keine übergroßen Anforderungen an die Größe der 
Binnenschiffe. Beim Transport von Rotorblättern mit einer zukünftigen Länge bis zu 
85 m (aktuell bis zu 67 m) sieht es allerdings anders aus, denn diese erfordern 
Binnenschiffe mit einer Ladefläche der Größenordnung 100 x 10 m. Schiffsraum 
dieser Größe wird in der Hauptsache im Containerverkehr für den 
Hafenhinterlandverkehr eingesetzt. Für die Rotorblätter, die sonst mit großem 
Aufwand auf der Straße transportiert würden, steht somit möglicherweise zu wenig 
Schiffsraum zur Verfügung. 

 

3.2.1 Umschlagsmöglichkeit 

Die Herausforderungen rund um die Umschlagsmöglichkeiten betreffen nicht nur Kai- 
bzw. Krankapazitäten, sondern auch die Möglichkeiten der Zwischenlagerung. Da 
das Binnenschiff hinsichtlich seiner Kapazität bei weitem ein 
Schwertransportfahrzeug übertrifft, kann die Binnenschifffahrt ihre Vorteile nur mit 
den Kapazitäten einer Zwischenlagerung ausspielen. Für ein erfolgreiches 
Umschlagen sind eventuelle Umbauarbeiten an den Umschlagstellen erforderlich. 

 

3.2.2 Lagerungsmöglichkeit 

Die Lagerungsmöglichkeit spielt zusammen mit der Erreichbarkeit des 
übergeordneten Straßennetzes die Hauptrolle bei der Entscheidung für den 
Hauptlauf auf dem Binnenschiff. 

Erfahrungsgemäß haben nicht alle infrage kommenden Binnenhäfen auch genügend 
freie Lagerkapazitäten. Dies liegt zum einen am Flächenbedarf der Container, aber 
auch an den Begehrlichkeiten der Städte und Kommunen, Wohnraum am Wasser zu 
realisieren. Den Binnenhäfen gehen so immer mehr Flächen verloren. 

Falls also keine Möglichkeit besteht, WEA-Teile und insbesondere Rotorblätter 
zwischenzulagern, ist dies als Ausschlusskriterium anzusehen. 

  

Beachte: 

 Einschränkungen Wasserstraße – Viele Schiffstypen, welche für den 
Transport von Komponenten von Windenergieanlagen benötigt werden, sind 
aufgrund ihrer Abmessungen sowie der vorhandenen Infrastruktur auf Rhein 
und Donau beschränkt 

 Effizienz zum CO2-Austoß („Grüner Transport“) max. 4 bis 6 Rotorblätter pro 
Binnenschiff 
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3.2.3 Erreichbarkeit des übergeordneten Straßennetzes vom Hafen aus 

Der Wert einer Umschlagsstelle bemisst sich bis vor allem aus der Erreichbarkeit des 
übergeordneten Straßennetzes. Oftmals bedarf es dafür erheblicher 
Umbaumaßnahmen. Dies gilt im Übrigen auch für die Erreichbarkeit des Hafens vom 
übergeordneten Straßennetz aus kommend. 

Die erforderlichen Umbaumaßnahmen an den Straßenzügen vom Umschlagsplatz 
zum Straßennetz können durchaus Kosten im 6-stelligen Bereich hervorrufen. Daher 
sind im Vorfeld auch umfangreiche Verhandlungen mit der betreffenden Stadt bzw. 
der betreffenden Kommune erforderlich. Die Maßnahmen können die Umgestaltung 
eines Kreuzungsbereiches, das Versetzen von städtischen Straßenmöblierungen 
oder Versorgungskästen ebenso beinhalten, wie den Ausbau von Straßenverläufen 
aufgrund des Platzbedarfs (insbesondere bei Transporten mit Rotorblättern). 

Essentiell für einen Umschlagsplatz : 

- Dauerhaftigkeit der Umbaumaßnahmen  
- Entwicklung eines allgemeingültigen Umbaukonzeptes 

 

3.3 Schiene 

Aufgrund der Einschränkungen durch das vorgegebene Lichtraumprofil fällt die 
Schiene bei den neuen Generationen der WEA-Anlagen nahezu komplett aus. In 
Einzelfällen lassen sich evtl. einzelne Komponenten (z.B. Triebstränge oder 
Betonschalen) auf der Schiene transportieren sofern Gewicht und Abmessungen 
dies zulassen. 

 

3.4 Verlagerungspotential Verkehrsträger 

Bewertet man das Verlagerungspotential nach den vorgenannten Randbedingungen, 
dann kommt lediglich die Wasserstraße als Möglichkeit in Frage. Allerdings stellen 
die Randbedingungen neben dem reinen Binnenschiffstransport diese Möglichkeit 
durchaus in Frage. Die Bedingungen bei der Umschlagsstelle und der dort 
vorhandenen Technik, die Möglichkeit, großflächige Zwischenlagerungen anzubieten 
bis hin zu der Erreichbarkeit der Umschlagsstelle respektive des übergeordneten 
Straßennetzes sind der Maßstab, an dem sich das Verlagerungspotential messen 
lassen muss.  

Wenn Standorte über keine direkte Anbindung an Wasserstraßen verfügen muss im 
Antragsverfahren die Möglichkeit geschaffen werden, die Prüfung von 
Wasserstraßen generell auszuschließen. Eine Prüfung für jedes einzelne Projekt ist 
nicht praktikabel und sollte vermieden werden, da sie zu einem zu erhöhten 
bürokratischen Aufwand sowie steigenden Kosten führt. 

- Wasserstraße nur in Einzelfällen – Resultat jahrelanger Prüfungen 
(Wasserstraße wird bei jedem Antrag mitgeprüft) 
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- Wenn Rhein, dann sind ARA-Häfen3 extrem im Vorteil, die deutschen 
Nordseehäfen werden leer ausgehen, obwohl sie in WEA investiert haben 

 

 Anforderungen Autobahngenehmigung 

Dem übergeordneten Straßennetz kommt im Vor- wie im Nachlauf eine überragende 
Bedeutung zu, selbst wenn das Binnenschiff für einen Hauptlauf eingesetzt werden 
würde. 

Dabei führt der Hauptteil eines solchen genehmigungsfähigen Fahrtweges über die 
Autobahn, weshalb die Autobahn GmbH als oberste Ansprechstelle mit einbezogen 
werden sollte. Auf Basis von Streckenerkundungen und Machbarkeitsstudien können 
Umbaumaßnahmen in Autobahnkreuzen (Abbiegevorgänge) sowie bei Auf- und 
Abfahrten vom bzw. zum nachgeordneten Netz erforderlich werden. 

Hier sind insbesondere Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
StVO erforderlich, um sich neben der Scantechnik auch direkt vor Ort die 
Gegebenheiten anzuschauen und Maßnahmen zu planen. Mit den zuständigen 
Straßenbaulastträgern sind dann die Maßnahmen in einem frühen Stadium 
durchzusprechen und entsprechende Sondernutzungserlaubnisse für die 
Umbauvorhaben zu beantragen. Die Umsetzung erfolgt in eigener Verantwortung 
des Erlaubnisinhabers, gegebenenfalls mit Unterstützung der Autobahnmeisterei vor 
Ort. 

Im Zusammenhang mit der Sicherung der Autobahnstrecke sind entlang der 
genehmigten Fahrtstrecke Ansprechpartner zu benennen, die im Bedarfsfalle 
Hilfestellungen leisten können. Wichtig im Zusammenhang mit der Sicherung: es 
bedarf klarer Absprachen über die Landesgrenzen hinweg, dass Baustellen mit 
Ausnahme so genannter Havarie-Baustellen für den Zeitraum der Gültigkeit des 
Bescheides – i. d. R. 3 Monate – verhindert werden. Handelt es sich dabei um einen 
Autobahnabschnitt, der eine permanente Bedeutung für den Nord-Süd-Verkehr hat, 
so sind Baustellen so zu koordinieren, dass in der Hauptfahrtrichtung stets eine lichte 
Durchfahrtsbreite von 5,00 m zur Verfügung steht. 

 

4.1 Baustellenmeldungen 

Baustellenmeldungen sind stets zu aktualisieren. Der lapidare Hinweis auf eine 
Einrichtung gemäß RSA4 genügt nicht. Zwingend erforderlich ist die Angabe der 
tatsächlichen lichten Durchfahrtsbreite, die den Baustelleneinrichtungsunternehmen 
abverlangt werden muss. 

Sehr hilfreich ist der Einsatz von Sendern, die eine Baustelle selbstständig an das 
Baustelleninformationssystem BIS5 senden. So ist zumindest sichergestellt, dass 
Kenntnis über eine Baustelle vorhanden ist (Beispiel Hessen und Bayern). Im 
Bedarfsfall kann dann diese eine Baustelle auch vermessen werden. 

                                            

3 ARA-Häfen: Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen 
4 RSA: Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
5 BIS: Baustelleninformationssystem des Bundes und der Länder 
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Für die seit 2021 tätige Autobahn GmbH6 sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass Baustellen in Zukunft stets unter Berücksichtigung der Belange des Großraum- 
und Schwertransportes geplant werden. Der geplante Aufbau eines EDV-gestützten 
GST-affinen Baustellenmanagement sollte zügig umgesetzt werden. Aber auch im 
Hinblick auf eine digitalisierte Form der Streckenfindung kann die Autobahn GmbH 
dann helfen, wenn die Pläne für Kreuze sowie die Auf- und Ausfahrten vorliegen. 

 

4.2 Bundesweite Koordination auf den genehmigten Strecken 

Auch hier kann die Autobahn GmbH die wichtige Rolle einer bundesweiten 
Koordinierungsstelle einnehmen, da sie als Straßenbaulastträger wie auch als 
Verkehrsbehörde zuständig und tätig ist. 

Korridorlösungen für Transporte 

Alternativ kann hier die GENOSK7 als bundesweite Koordinatorin eingebunden 
werden, die über entsprechendes Know-how und Kapazitäten verfügt. 

 

4.3 Ausnahmegenehmigung zum Betreten der Autobahn 

Die wachsenden Dimensionen künftiger Rotorblatttransporte machen neue Ansätze 
bei der Transportvorbereitung wie auch bei der -durchführung notwendig. Die 
Scantechnik zur Visualisierung möglicher Strecken und Teilstrecken wie auch 
Schleppkurvenanalysen gewinnen stark an Bedeutung. 

Aber auch das Begehen von neuralgischen Streckenteilen, wie die Ohren im 
Kreuzungsbereich von Autobahnen sowie bei Auf- und Abfahrten (Begutachtung 
möglicher erforderlicher Um- und Erweiterungsbauten) wird künftig bei 
Streckenstudien erforderlich sein. Hierfür sind entsprechende 
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 StVO in Verbindung mit 
einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 StVO zwingend erforderlich.  

Ein zweiter, aber umso wichtigerer Punkt wird das Erfordernis sein, die Autobahn 
beim Auffahren und Einspuren, wie aber auch bei dem Verlassen der Autobahn 
betreten zu müssen. Aufgrund der Fahrzeugtechnik (Nachläufersysteme) und der 
Länge wird ein Eingreifen in die Lenkung von außerhalb der Fahrzeugkombination 
nicht zu vermeiden sein. 

  

                                            

6 Autobahn GmbH: Die Autobahn GmbH des Bundes 
7 Genossenschaft für Schwertransporte und Kranarbeiten (Genosk) eG. 
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4.4 Ausbau von Autobahnengstellen (Ohren im Kreuz sowie Aus- und 
Auffahrten) 

Das Wechseln von einer Autobahn zur anderen geschieht im Regelfall in 
Autobahnkreuzen und -dreiecken. Die so genannten Ohren8 sind hinsichtlich ihrer 
Ausgestaltung gemäß RAA9 dimensioniert und im Regelfall auf den konventionellen 
Güterkraftverkehr (StVZO-konform) ausgerichtet. Das Gleiche trifft auch die 
Bemessung von Auf- und Ausfahrten zu. 

Um den Wechsel von einer Autobahn zur nächsten Autobahn möglichst reibungslos 
zu gestalten, muss versucht werden, den Ausbau der Ohren so zu gestalten, dass 
ein Betreten der Autobahn im Ohrenbereich obsolet wird, da ansonsten eine 
Sperrung erforderlich ist. 

Bei Rotorblattlängen von 80,00 + m und einer Fahrzeugkombinationslänge von ca. 
95,00 m und mehr (inklusive Überhang von bis zu 12,00 m) stellen diese Punkte 
Engstellen dar, die entsprechend den Anforderungen angepasst, sprich umgebaut 
werden müssen (siehe Anhang).  

Das Auffahren wie das Abfahren auf/von der Autobahn stellt eine kritische Engstelle 
dar. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass dies ohne Betätigung der 
Nachlenkung erfolgen kann. Dies führt zwangsläufig zur Sperrung des 
Autobahnbereichs in Fahrtrichtung für den übrigen Verkehr. Bei schmalen 
Autobahnen (i. d. R. bei 2-spurigen Autobahnen, sollten daher nach Möglichkeit 
vermieden werden) ist die Gefahr gegeben, dass der Überhang in die 
Gegenfahrbahn reichen kann. Auch dies führt zwangsläufig zur Sperrung der 
Gegenfahrbahn respektive der Wegnahme entsprechender Spur(en). 

 

4.5 Ausweisung von Straßenraum auf AB zum Einspuren der 
Nachläufer  

Der Einsatz der Nachläufertechnik macht es für die Autobahnfahrt erforderlich, dass 
der Nachläufer nach Auffahrt auf die Autobahn eingespurt und die Lenkung 
entsprechend umgestellt werden muss. 

Ein solcher Straßenraum wird die Hauptspur auf mindestens 150 m zuzüglich eines 
Beschleunigungsraumes in Anspruch nehmen. Dies bedeutet des Weiteren, dass 
durch die zuständige Verkehrsbehörde, die Autobahn GmbH, eine verkehrsrechtliche 
Anordnung nach § 45 StVO zu erteilen ist. Diese wird auch eine umfangreiche 
Vorwegbeschilderung beinhalten, welche derzeit nicht mit Hilfe eines BF 3plus-
Fahrzeuges (s. Kap. 6.5) umgesetzt werden kann (Anmerkung: es ist zu überlegen, 
ob dies mit solchen Fahrzeugen mit entsprechend erweiterter WVZ-Anlage flexibel 
und nicht stationär umgesetzt werden kann). 

Zu beachten ist, dass auch für diesen Fall das Betretungsverbot der Autobahn über 
eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 StVO außer Kraft 
gesetzt werden muss. 

                                            

8 Ohren: Abbiegefahrbahn an Autobahnkreuzen zum indirekten Linksabbiegen (im 
Dreiviertelkreisbogen) 
9 RAA: Richtlinien für die Anlage von Autobahnen 
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Alternativ: Einrichtung einer Baustelle und entsprechender Anordnung nach § 45 
StVO. 

Als Beispiele für die Ausweisung von Straßenraum zum einspuren sind die 
deutschen Seehäfen wie Brake, Cuxhaven und Emden zu nennen. 

 

 Streckenerkundung und dokumentierte Transportstudien 

Streckenerkundungen und Befahrbarkeitsanalysen sind mit die wichtigsten 
Bestandteile für die Transportplanung in der Windenergie, da die Transportwege 
hohe Risiken mit sich bringen. Die Streckenerkundung erfolgt vom Ladeort der 
Windkraftkomponenten über die zu befahrenden Autobahnstrecken inkl. 
Anschlussstellen und Autobahnkreuze bis zum Ziel. 

Aufgrund der enormen Transportabmessungen müssen die Transportrouten im 
Vorfeld exakt geprüft werden. Hier werden Engstellen/Problemstellen identifiziert und 
Modifikationen für die Transportstrecke zur Befahrbarkeit festgelegt und bewertet. 

Vermessungen von Kurvenradien, Schwenkbereichen und Brückenunterführungen 
sind ebenfalls unerlässliche Bestandteile der Streckenprüfung. Oftmals gibt es auf 
den Transportstrecken Einschränkungen in der Befahrbarkeit durch unüberwindbare 
Hindernisse (z.B. Gebäude) oder unpassierbare Brückenüberfahrten bzw. 
Streckenabschnitte im ländlichen Bereich. Hier wird es zum Teil erforderlich, auf 
Spezialtechnik (SPMT10, so genannte Selbstfahrer) auszuweichen; gegebenenfalls 
muss eine andere Route gefunden werden. 

Im Anschluss an die Streckenprüfung erfolgt die Dokumentation einer 
Streckenstudie, in der alle relevanten Informationen wie Fahrzeugabmessungen, 
Streckenverlauf, Engstellen und Hindernisse beschrieben werden. Visualisiert durch 
Fotos werden die entsprechenden baulichen Maßnahmen zur möglichen 
Befahrbarkeit im Protokoll festgehalten. Weiterhin werden in den Studien zum Teil für 
die Engstellen erforderliche Schleppkurven durch Planungs-Software erstellt. 

Die Einreichung einer Streckenstudie bei der Beantragung einer 
Transportgenehmigung ist Grundlage in VEMAGS11. Dadurch wird der zuständigen 
Behörde Zeit bei der Bearbeitung der Genehmigungsanträge erspart, da sich nur 
selten Rückfragen ergeben. Weiterhin werden diese Protokolle genutzt, um bei den 
zuständigen Straßenmeistereien und Kommunen die Notwendigkeit der 
Modifikationen an der Transportstrecke darzulegen. 

  

                                            

10 SPMT: Self-Propelled Modular Transporter (engl.), Modulfahrzeug mit eigenem Antrieb 
(Selbstfahrer) 
11 VEMAGS: Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte 
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 Genehmigungsverfahren für Transport und 
Kranverbringung 

6.1 „Letzte Meile“ zum Windpark für BImSchG-Genehmigung 

Die letzte Meile ist von großer Bedeutung, oftmals müssen besondere Maßnahmen 
und Absprachen erfolgen, zudem können sich Transporte dort stauen (z.B. weil 
Konvois wegen eingeschränkter Platzverhältnisse im Baufeld nicht umgesetzt 
werden können). 

Aufgrund der Komplexität dieser Vorgänge ist es wichtig, bereits im BImSchG12-
Genehmigungsverfahren die letzte Meile genehmigungsfähig vorzuhalten. Da der 
zeitliche Abstand zwischen erteilter BImSchG-Genehmigung und Baubeginn sehr 
groß sein kann, ist von allergrößter Bedeutung, die vorgehaltene letzte Meile auch zu 
sichern. 

Zudem ist es wünschenswert, eine zweite Strecke vorzuhalten, um z. B. bei Havarie-
Baustellen reagieren zu können. Jedoch erscheint es fraglich, ob die betroffenen 
Behörden dies genehmigen, da aufgrund der Größenordnungen der Transporte ein 
Umbauaufwand dann zweimal anfallen würde. 

 

6.2 Erfordernis einer Testgenehmigung im Vorfeld der Planung 

Aufgrund der Abmessungen und der Gesamtmassen/Achslasten der Transorte mit 
WEA-Komponenten ist die Streckenfindung eine sehr aufwendige und intensive 
Arbeit im Vorfeld der späteren Transportabwicklung. Sie ist auch entscheidend für 
den erfolgreichen Abschluss der Transporte. 

Selbst wenn das Unternehmen mittels Streckenstudien und daraus resultierenden 
Machbarkeitsstudien die Abwicklung der Transporte für durchführbar erachtet, heißt 
das nicht unbedingt, dass die Strecke(n) dann auch genehmigungsfähig sind. Hier 
spielt eine Vielzahl von Randbedingungen eine Rolle, wie z. B. 
Querschnittswiderstände, Brückentragfähigkeiten, Baumaßnahmen oder 
Umbaumaßnahmen, die nicht genehmigungsfähig sind oder nicht genehmigt werden 
sollen. 

Um das Risiko der Ablehnung einer Genehmigung zu minimieren sind 
Testgenehmigungen zwingend erforderlich. Diese sollen einen Testtransport mit 
Schwerpunkt auf Gesamtmasse/Achslasten (z. B. Maschinenhaus) und einen 
Testtransport mit Schwerpunkt Abmessungen (Rotorblatt) umfassen. Allerdings birgt 
dies immer noch das Risiko von unbekannten Baumaßnahmen zum Zeitpunkt der 
Testgenehmigung die dann bei der späteren Genehmigung zur Ablehnung führen 
können. 

 

6.3 Erfordernis der Sicherung der „Überlandstrecke“ 

Unabhängig vom Startpunkt der „Überlandstrecke“, sei es eine Beladestelle im 
Hochsee- oder Binnenhafen oder bei einem Hersteller, ist die Wahrscheinlichkeit, auf 

                                            

12 BImSchG: Bundes-Immissionsschutzgesetz 
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Streckenwiderstände stets adäquat mit neuen Teilstrecken reagieren zu können, 
sehr gering. 

Daher muss allen Beteiligten - auch in den Verwaltungen - klar sein, dass eine 
Strecke, so sie einmal genehmigt ist, gesichert werden muss. Als Musterbeispiel 
hierzu kann die Schwerlaststrecke aus dem Raum Bodensee/Oberschwaben zum 
Hafen Heilbronn angesehen werden. Diese Strecke wurde und wird stets 
offengehalten. 

Alleine die sehr wahrscheinlichen Umbaumaßnahmen in Autobahnkreuzen und 
Autobahnauf- wie -abfahrten machen die Sicherung der Strecken unumgänglich. Bei 
unvermeidlichen Baumaßnahmen sind auf dieser Strecke frühzeitige Warnungen an 
den Bescheidinhaber zwingend erforderlich, um rechtzeitig reagieren zu können. 

 

6.4 Umbau Strecke Hafen zur Straße 

Bei der Auswahl von Binnenhäfen sind zwei Dinge entscheidend: zum einen der 
Platz zu Zwischenlagerungen und zum anderen die Erreichbarkeit des 
übergeordneten Straßennetzes, i. d. R. dem Autobahnnetz. 

Gerade im Hinblick auf Rotorblattlängen von 80 m plus und damit 
Fahrzeugkombinationslängen von ca. 95 m sind alle Fahrbeziehungen aus dem 
Hafengelände nicht so gestaltet, dass eben vorgenanntes Netz erreicht werden kann. 

Erst mit entsprechenden Umbaumaßnahmen entlang der Strecke wird diese für die 
Transport durchlässig. Umbaumaßnahmen können exemplarisch sein: Versetzen von 
Straßenmöblierungen und Lichtzeichenanlagen, Erweiterung von Kreuzungs- und 
Einmündungsbereiche. 

Hierzu ist es im Vorfeld der Planung wichtig, alle beteiligten Parteien für diese 
Maßnahmen zu gewinnen. Nur unter diesen Voraussetzungen ist die Überlegung 
einer multimodalen Kette Wasserstraße / Straße überhaupt denkbar. 

 

6.5 Absicherung der Transporte 

Auf Basis der VwV-StVO13 werden künftig die Transporte, WEA-Komponenten wie 
auch Krane nebst Zubehör, durch zivile Kräfte begleitet. Eine polizeiliche Begleitung 
wird eher eine die seltene Ausnahme sein. Dies ist immer dann zu unterstellen, wenn 
extreme Straßenverhältnisse das Aussprechen von Platzverboten (Weisung der 
Polizei gemäß § 36 StVO) erforderlich sein wird. 

Zivile Begleitungen nutzen unterschiedliche Begleitfahrzeugtypen. Beginnend mit 
einem BF 2, welches lediglich Kennleuchten für gelbes Rundumlicht führen muss und 
dessen Fahrpersonal außer einem gültigen Führerschein der Klasse über keine 
weiteren Ausbildungsnachweise verfügen muss, über ein BF 3 (Begleitfahrzeug mit 
nach hinten wirkender WVZ-Anlage14 mit 3 VZ15 StVO), ein BF 3plus 

                                            

13 VwV-StVO: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung vom 30. Mai 2017 und 
Änderung vom 8. November 2021 
14 WVZ: Wechselverkehrszeichenanlage 
15 VZ: Verkehrszeichen 
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(Begleitfahrzeug mit nach hinten wirkender WVZ-Anlage mit 11 VZ StVO) bis hin zu 
einem BF 4 (Begleitfahrzeug mit nach hinten, jeweils zur Seite und nach vorne 
wirkende WVZ-Anlage mit 11 VZ StVO) gibt es eine breite Palette von Möglichkeiten. 

Beim BF 3 muss das Fahrpersonal über einen gültigen Berechtigungsausweis zum 
Führen dieses Typs verfügen (Grundkurs mit Wiederholungskursen alle 24 Monate).  

Die BF 3plus- und BF 4-Typen werden ausschließlich von so genannten 
Verwaltungshelfern (VwH) geführt, deren Zusatzqualifikation sich über eine 
streckenbezogene Einweisung für die Umsetzung von straßenverkehrsrechtlichen 
Anordnungen nach § 45 Absatz 6 StVO erstreckt. Das heißt, dass jede dieser 
Strecken eine entsprechende Einweisung erforderlich macht. Die VwH sollen Teile 
der polizeilichen Begleitfälle übernehmen, die bei der Genehmigung bereits als 
planbare Absicherung umsetzbar erscheinen. Auch müssen die Einsätze von BF 4 
Fahrzeugen verlässlicher und planbarer werden, denn derzeit fehlt eine klare 
Grundlage, wie viele BF 4 Fahrzeuge einen Transport zu begleiten haben. Dies führt 
leider häufig zu nicht kalkulierbaren Mehrkosten, ohne einen erkennbaren Mehrwert 
für die Sicherheit des Transportes zu ermöglichen.  

Es müssen daher klare Vorgaben erarbeitet werden, für welche Art von Transport wie 
viele BF 4 Fahrzeuge maximal eingesetzt werden müssen. 

 

 Transport und Kranverbringung 

7.1 Kapazität Laderaum und Hubleistung Kran 

In Verbindung mit Kapitel 7.2 kann man die Aussage treffen, dass für den Transport 
der gängigen WEA-Komponenten wie z. B. Turmsegmente, Maschinenhäuser etc. 
genügend Laderaum zur Verfügung steht. Anders ist die Situation beim Transport 
von Rotorblättern mit einer Länge von 80 m oder mehr. Hier ist entscheidend, welche 
Fahrzeugtechnik zum Einsatz kommen soll.  

Teleskopierbare Sattelanhänger sind derzeit in der benötigten Menge nicht auf dem 
Markt vorhanden. Es muss auch hinterfragt werden, ob eine solche Technik für den 
zur Verfügung stehenden Straßenraum in Deutschland anwendbar ist.  

Sollen Nachläuferkombinationen zum Einsatz kommen, so sind die Fahrgestelle 
vorhanden, die Aufnahmeeinrichtung des Rotorblattes entwickelt, aber nicht in der 
entsprechenden Anzahl vorhanden. 

Für die Hubleistung der Krane muss festgehalten werden, dass bei den zukünftigen 
WEA-Anlagen mit Rotorblattlängen von 80 m und mehr von einem erheblichen 
Höhenzuwachs bei der Nabe ausgegangen werden muss. Man spricht heute von 
einer Nabenhöhe von ca. 220 m. Hierdurch gibt es derzeit (Stand August 2021) noch 
kein Angebot an leistungsfähigen Kranen. Die Hersteller von Mobilkranen arbeiten 
mit Hochdruck an einer Lösung. Aber auch andere Lösungen, die einen Mobilkran u. 
U. ersetzen könnten, sind denkbar. 
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7.2 Technik Fahrzeugkombination und Kran 

Nahezu alle Transporte für WEA-Komponenten und Krane nebst Zubehör sind bei 
der Nutzung öffentlicher Straßen genehmigungspflichtig, d. h. sie benötigen neben 
einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO jeweils eine Erlaubnis nach 
§ 29 Absatz 3 StVO und eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 Absatz 1 Nummer 
5 StVO. Sie unterliegen demzufolge einem sehr komplizierten und zeitaufwändigen 
Verfahren. 

Bei den infrage kommenden Fahrzeugkombinationen muss hinsichtlich des 
Ladegutes unterschieden werden. 

Bei Türmen, die sich aus Betonhalb- oder Betondrittelschalen zusammensetzen, 
kommen Sattelanhänger mit so genannten Tiefbetten zum Einsatz. Setzen sich diese 
Türme aus den so genannten Turmschüssen zusammen, werden die einzelnen 
Schüsse mit Turmadaptern sowie aufgesatteltem Sattelanhängern nebst Nachläufern 
transportiert. Eine Fahrzeugkombination, die trotz ihrer Länge aufgrund der 
Nachläufertechnik äußerst „wendig“ ist. Zudem hat diese Technik den Vorteil, über 
den Hub der Fahrwerke (Pendelachsen) sowie zusätzlich über den Hub der 
Turmadapter über Hindernisse, wie z. B. Leitplanken im Aus- und Auffahrbereich von 
Autobahnen hinweg zu „fliegen“. 

Maschinenhäuser werden bei der in Rede stehenden WEA-Anlagengröße meist 
geteilt (ohne Triebstrang). Zum Einsatz kommen hier Fahrzeugkombinationen 
ebenfalls mit Tiefbetten, deren Nutzlast erheblich über der Nutzlast bei den 
Tiefbetten für die Turmsegmente liegen. In der Regel handelt es sich bei den 
Sattelanhängern um 10-achsige Varianten (4-achs Fahrwerk – Tiefbett – 6-achs 
Fahrwerk). 

Beim Transport der Rotorblätter mit einer Länge von 80 m und mehr stellt sich der 
Transport als sehr große Herausforderung dar. Zwar gibt es mittlerweile 5-fach 
teleskopierbare Sattelanhänger, jedoch ist diese Fahrzeugkombination für das 
deutsche Straßenland aufgrund der starren Länge überwiegend nicht brauchbar. 
Wesentlich besser geeignet für diese Transporte ist die Fahrzeugkombination mit 
Nachläufertechnik. Hierbei kann auf vorhandene Fahrwerke mit Drehschemel 
zurückgegriffen werden. Neu entwickelte Aufnahmevorrichtungen zur Fixierung der 
Flügelwurzel auf der Sattelzugmaschine wie zur Fixierung des vorderen Teils des 
Flügels auf dem Nachläufer sind vorhanden, wohl aber nicht in der erforderlichen 
Anzahl. Diese Technik wird im Vor- wie im Nachlauf zur Anwendung kommen. Auf 
der „letzten Meile“ hin zum Windpark werden aufgrund der sehr großen Länge der 
Blätter sehr oft dann so genannte „Self Propelled Modular Trailer (SPMT) mit in der 
Neigung bis zu einem Winkel von 70 Grad aufstellbaren Rotorblattadaptern 
eingesetzt.  

Für die Nabenhöhe von ca. 220 m gibt es derzeit keine Mobilkrantechnik oder 
anderweitige Techniken. An diesen Techniken wird derzeit gearbeitet. 

 

7.3 Fahrpersonal 

Bei allen oben genannten Transportmöglichkeiten spielt das Fahrpersonal eine sehr 
wichtige Rolle. Hier sind Erfahrung und Wissen entscheidend. 
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7.4 Personalbedarf bei Kombination (GST und Begleitfahrzeug) 

Im Normalfall sind GST und Begleitfahrzeug mit je einer Person besetzt. Je nach 
Größe und Gewicht des GST kann über 

- die Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO eine Begleitperson 
vorgeschrieben sein (schlechter Kurvenlauf), die durch das Fahrpersonal eines 
vorgeschriebenen Begleitfahrzeugs ersetzt werden kann (Hinweise bei 
Abbiegevorgängen), 

- die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO und Ausnahmegenehmigung nach § 46 
Absatz 1 Nummer 5 StVO definitiv dann ein Beifahrer auf dem GST 
vorgeschrieben sein, wenn 4 oder mehr als 4 der sogenannten 
Brückenauflagen als besondere Fahrauflagen vorgeschrieben sind 
(Identifizierung der Lokalität und Vorlesen der Fahrauflagen für das 
Fahrpersonal von GST und Begleitfahrzeug). Bestrebungen, diese Person 
durch einen elektronischen Beifahrer zu ersetzen, sind im Gange 

Beide Fälle sind dabei voneinander unabhängig zu sehen. 

Gemäß Kapitel 6.5 gibt es unterschiedliche Begleitfälle. Demzufolge sind auch 
unterschiedliche viele Personen bei einem GST anwesend (eine Person je 
Begleitfahrzeug). 

Den WEA-Transporten eigen ist insbesondere bei dem Transport der Rotorblätter 
mindestens eine Person, die außerhalb des GST bestimmte Aufgaben zu 
übernehmen hat. Diese Zusatzaufgaben betreffen die Einweisung, das Nachlenken 
des Sattelanhängers/Nachläufers respektive das Einspuren des Nachläufers. Diese 
Person muss für diese Zusatztätigkeiten geeignet sein. Siehe hierzu auch die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BSK16. 

 

 Ausstattung Windpark 

Bei der Windparkausstattung haben transportunterstützende Einrichtungen nicht die 
höchste Priorität. Da aber die Anforderungen an den Transport immer 
herausfordernder werden, wächst die Notwendigkeit von gesetzlich 
festgeschriebenen Anforderungen.  

Die Einrichtung von Aufenthaltsräumen, Dusch- und Toiletteneinrichtungen, aber 
auch die Möglichkeit von Schlafplatzeinrichtungen würde das Risiko einer sicheren 
Transportabwicklung deutlich reduzieren. Da auch das Risiko einer just-in-time 
Abwicklung kontinuierlich steigt, würden vertraglich festgelegte Lagerflächen als auch 
Parkflächen eine risikoreduzierte Voranlieferung ermöglichen. 

 

8.1 Baustelleneinrichtung (BSK-Leitfaden) 

Eine sorgfältige Baustelleinrichtung ist Grundlage für die Wirtschaftlichkeit einer 
jeden Baustelle. Baustraßen und Lagerflächen müssen eine sichere Umsetzung der 

                                            

16 AGB-BSK Begleitung + Geschäftsbesorgung 2021 (AGB-BSK B + G 2021, Stand 01.10.2021 mit 
Praktiker-Kommentar) 
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Bauabläufe gewährleisten (siehe BSK Leitfaden17). Der Transportunternehmer muss 
die Baustraßen kontinuierlich abnehmen, da er eine sichere Abwicklung auf den 
Baustraßen gewährleisten muss.  

Des Weiteren wird erwartet, dass alle Baustellen mit Toiletten als auch 
Aufenthaltsräumen für das Fahrpersonal ausgestattet sind. Dies wird 
Sicherheitsrisiko weiter reduzieren. 

 

8.2 Parkmöglichkeit und Zwischenlagerung 

Gemäß Anzahl der zu errichtenden Windenergieanlagen definiert sich die 
Mindestanzahl der einzurichtenden sicheren Parkmöglichkeiten auf der Baustelle. 
Diese Parkmöglichkeiten müssen zudem gewährleisten, dass für den Bauablauf eine 
Mindestanzahl einzelner Komponenten (Rotorblätter, Turmsektionen, Narbe, 
Maschinenhaus, Triebstrang) nicht eingeparkt wird.  

Ab einer gewissen Windparkgröße muss eine Zwischenlagerung eingerichtet werden, 
um mindestens die Hauptkomponenten zweier möglicher Windenergieanlagen sicher 
lagern zu können. 

 

8.3 Wohn- und Schlafmodule für Wechselpersonal 

Da die Zahl qualifizierter Fahrer limitiert ist und die Verantwortung aller Fahrer sehr 
hoch ist, muss je nach Windparkgröße eine ausreichende Zahl an Wohn- und 
Schlafmodulen angeboten werden.  

 

8.4 Zeitlayout und Just-in-time-Anlieferung 

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Risiken in der Transportabwicklung wird das 
Risiko für just-in-time Lieferungen kontinuierlich weiter steigen. Dies betrifft 
insbesondere Rotorblätter, die den größten Transportherausforderungen ausgesetzt 
sind, aber auch sehr gerne just-in-time geliefert werden sollen. Durch gesetzlich 
vorgeschriebene Lagerflächeneinrichtungen können Risiken im Transport als auch in 
einer verzögerten Installation reduziert werden.  

 

                                            

17 Siehe Leitfaden der BSK über die Anforderungen an Baustraßen und Kran-Aufstellplätze für die 
Errichtung von Windenergieanlagen 
 



 

 

 

Anhang 

Beispiel Transport Rotorblatt V162 

Vergleich direkte Abfahrt mit einem Manöver - VESTAS Rotorblatt auf einem 
Nachläufer18 

 

 

Aufgabenstellung: 

 

Die neuen Generationen von Windkraftanlagen mit ungeteilten Rotorblättern 
erfordern zusätzliche Maßnahmen auf den Autobahnen. 

 

Dies betrifft insbesondere 

- Einfahrten zur BAB  
- Ausfahrten von der BAB 
- Wechsel der BAB an Autobahnkreuzen 

 

In der Vergangenheit wurden von VESTAS Dienstleistern vereinzelt Rückwärts 
Manöver an BAB Kreuzen durchgeführt Dies könnte zukünftig ein Ansatz zur 
Eingriffsminimierung und Verringerung der Risiken sein, erfordert aber einen 
zusätzlichen Aufwand für die Autobahnpolizei. 

 

  

                                            

18 Sachbearbeiter: Ing.(FH) Christian Klattig, Firma Setreo GmbH 



 

 

 

Transport fährt konventionell 

 

Abbildung 1: Vorwärtsfahrt 

 

Abbildung 2: Rodungen und Polizeiliche Absicherung 

Anmerkungen: 

- Rodungsmaßnahmen erforderlich. 
- Gegenverkehr sperren, da Überhang im Ohr in die Gegenspur ragt. 
- Ggf. Ausbauten in Bankettbereichen 
- Große Wegweiser müssen entfernt werden. 
- Leitpfosten auf den Leitplanken müssen entfernt werden. 

  



 

 

 

Transport fährt ein Manöver 

 

Abbildung 3: Rückwärtsmanöver 

 

Abbildung 4: Eingriffsminimierung, weil keine Rodung vorhanden. 

Anmerkungen: 

- Keine Rodung, daher Eingriffsminimierung 
- Geringeres Risiko bei Vollsperrung der Abfahrt und Einfädeln in Parallelspur 
- Wegweiser können stehen bleiben 
- Für Rückwärtsfahrt muss die Abfahrt temporär sperrt werden 
- Kurzzeitige Sperrung der Abfahrt durch mobile „Tagesbaustelle“ oder Polizei 


